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Garagen, Dachneigung 40o~ 48°. Rote Dacb~inrleckung.
Einschleppung zum Hausdach möglrcn.

Erdgescgoß mit ausgebautem Dachgeschoß, Satteldach,
40 - 48 Dachneigung, Dachgaupen max. 1/3 der
Hauelänge o KniestockSO CID o Rote Dacheindeckung.

nur Einzelhäuser zulässig
nur Einzelhäuser u. Doppelhäuser zulässig

offene Bauweise

Socke~ . -Ur·" GeJ.AA~Aöhen.:
,,' .

a) Die Q 7.~kan~e der Kellerdecke darf n cht mahr als c~~e~& __

Baulinie
BaugTenze

Baugestaltung

Verbindliche Festsetzungen
Ar~ der aulichen Nutz ng
§ 5 Abs. 2Nr.1, § 9Abs. 1 Nr1 BBauG. §§1 bis 11 Bau NVO
WA = Allgemeines Wohngebiet ( § 4 Bau NYO )
Maß der .baulichen Nutzung
(§ 5 Aba. 2 Nr. 1,§ 9 Abs.1 BBauG, §16 Bau NVO)
Geschoßflächenzahl für WA= GFZ 0,5
Grundflächenzabl fUr WA= GRZ 0#3
Zahl der Vollgeschoße,
als Höchstgrenze zwingend I,
Bauweise, Eaulinien, Baugrenzen:
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BBauG, §§ 22 u. 23 BauNVO)
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Architektonisch individuell gestaltete Entwiirfe, die geringfü
~ -':~igvönden Grund~tigen d·er Planungsfestsetz1'lngen abweichen "

. \~.Bo Uberschreitung der Baugrenzen, Verleg~ng des Firstes .
. ' unter E1nhal1!ung der Hauptfirstrichtung, ungleiche Dachneigung)

sind als Ausnahmen gemäß § 31 BBauG. zugelassen" Die Einhal
tung de"r- Abstandsflächen gemäß Art;. 6 BayBO muß jedoch gewähr-
leistet sein. '
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und Abso6 BBauG)

Öffentliche Verwaltung

Flächen für den Gemeinbedarf

Kirche

Htihe einschi. des Sockels einheitli6h 1,00 m ,
Sockelhöhe höchstens 30 cm, gemessen über der
fertigen Gehsteig-bzw. Straßendecke. Längs der
tiffentlichen Verkehrswege sind die Einfriedungen
aus Holz-latten herzustellen;
Keine Stützmauern, insbesondere nicht auf den
Grundstücksgrenzen.

Fassadengestaltung: Kein auffallend gemusterter Putz, keine
kontrastierenden Farben.

a) Die Operkante der Kellerdecke darf nicht ~ehr als ~l~p

51iuft""\iber d:em nati.trli~hen G~l{_nde liesen" .r---
. ~

b) Das natürliche Gelände durch Al.l.ffüllung oder Abgrabung~

nicht ve~ändert werden.
c) Ausnahmen von den :E'estsetzunge der bs.a) und b) können

zugelassen werden, wenn die Ab~abung oder AUffüllung
n1~h+' mp-~- ~2~ 60 cm beträgt und die Gestalt~ nes Orts
u. Landscnaftsbildes dadurch ioht beeinträchtigt wird.

Sockel

(§ 5 Abs.2 Nr. 2
B uliche An agen
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Straßenverkehrsflächeno
6. Yerkehrsflächen

(§9 Abs1 Nr.11 und Abs.6 BBauG)

6.

6.1 2 Straßenbegrenzungslinie

)



§9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BB~uG)

Bäume , je Grundstück einen großkronigen Hochstamm 
Obstbaum.

Sträucher, Feldgehö12,e, heimische standortge~echte

. Laubhöb~el' 0

Freizuhaltende SicJltflächen, Umzäunungen und
Be-pf1.anzungen max. 1,00 m über O~Ko Straße

Grünflächen

Wasserleitung

Friedhof

Spielll1atz

• •

Planungen. Nutzungsregelungen u. Haßnahmen/zum Schutz, zur Pflege

Anpflanzugen
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-----!~"---t Maßzahl

~1iiI -0f~~:~~~9he Parkfläche
Bei beidseitigem Grenzanbau von Ga"t"agen ist eine einheitliche
.~ Garagen Gestaltungsweise anzustreben.
~

Grünflächen
(§5 Abs.2 Nr.5 u. Abs.~,

D
[21
rnJ

01 5.

.•4

auptversorgungs-und Hauptabwasserleitungen
(§5 Abs.2 Nr.4 und Abs.6, §9 Abs.1 Nr.13 u. Abs.6 B~uG)

8.1. ••• Abwasserlei tung --<)---<y--<>-- Verrohrter ·Gratx?n

7. Flächen der Versorgungsanlagen
(§ 5 Abs.2 Nr.4 und Abs.6,§9 Abs o 1 Nr.12,14 und Abs~6 BBauG)

8.2.

"7.1. Trafostation



Garagen und Nebengebäude vorhanden

Grundstücksgrenzen

Grundstücksgrenzen vorgeschlagen

Freizuhaltende Sichtflächen, Umzäunungen und
Bepflanzungen max. 1,00 m über O~K. Straße

Grenze des räumlichen Gestaltungsbereiches.

Geh-,Fahr-u. Leitungsrecht dringlich zu sichern
zu Gunsten der Allgemeinheit. '

Flurstücksnummer

Wohngebäude vorhanden

389
310
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Höhenschichtlinie
Erschließungsleitungen:
Die Fernsprech-u. Stromleitungen zur Versorgung des Baugebiet2s
sind nach l-löglichkei t unterirdi~,ch zu verkabeln.

Sonstige Festsetzungen:

Webengebäude sind außerhalb der ausg.ewiesenen Flächen r..i;~:: t z',,;
lässig, de~gleichen nicht genehm~gungspflichtigeGebäude.
Provisorien mi~ Hölz-u.-Elechve~schlägensind verboten~ Die
Stellflächen sind nicht durch Tore u o sonstige Sperrvorrichtungen
vorn Straße\lraum zu trennen. Sie mÜ"3sen jederze.1 t dem Publikums
.~erkehr zugängig sein.
Der vorhandene Baumbestand ist zu erhalten bzw. zu ergänzen.

Abgrenzung von baulic~er Nutzung

) Hinweise:

3.7

Böschungsflächen:
Falls beim Straßenbau Böschungen und Stützmauern erforderlich
werden, sind diese von den Anliegern auf ihrem Grundstück zu
dulden. Das Gleiche gilt für die Betonrückstützen von Randein
fassungen. Entschädigungsansprüche ergeben sich hieraus nicht.

Die [rdkabel für die Niederspannungsversorgung sind auf PrivQt~rund zu
dulden, die Ka~el kommen ca. 100m parallel zur Grenze zu l(egen.
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